
Wahl des Klassenschülersprechers und dessen Stellvertreter nach der 
Geschäftsordnung des Schülerrates der Eliteschule des Wintersports 
Oberwiesenthal; nach III. Arbeitsrichtlinien § 15 Absatz 8 
 
(8) Wahl Klassenschülersprecher und deren Stellvertreter 
a) Die Wahl der Klassenschülersprecher und deren Stellvertreter finden innerhalb der 
Klassen bzw. Klassenstufen statt. 
b) Die Wahlen der Klassenschülersprecher und deren Stellvertreter erfolgen in 
getrennten Durchgängen. 
c) Vorher müssen sich die Kandidaten für das jeweilige Amt vorstellen. 
d) Die Wahl erfolgt geheim. 
e) Jedes Klassenmitglied hat ein Stimmrecht und darf genau einen Namen auf den 
Wahlzettel schreiben. 


